
187 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIII. G~ 

Bericht 

des Justizausschusses 

über die Regierungsvorlage (31 der Beilagen): 
Bundesgesetz über die Tilgung von Ver
urteilungen und die Beschränkung der Aus-

kunft (Tilgungsgesetz 1971) 

Zu § 1 Abs. 2: 

Der Ausschuß ,stellte fest, daß .die R.egelung 
der Rechtsfolgen einer Verurteilung im Zuge der 
Beratung ·der großen Strafrechtsreform noch ein
gehend zu erörtern sein wird. Der vorliegende Gesetzentwurf stellt an die 

Spitze den Grundsatz der Tilgung kraft Gesetzes. 
Die Tilgungsfrj'st selhst beginnt mit dem Zeit-
punkt der Strafverbüßung bzw. der Rechtskraft Zu §§ 6 und 7; 
des Urteils. Eibenso wie das Tilgungsgesetz 1951 Nach § 7 der Regierungsvorlage soll sich die 
knüpft auch der Entwurf die Tilgung an den Beschränkung der Auskunft n'ur gegenüber Pri
Ablauf bestimmter Grundfristen, die 'sich im Fall vatpersonen al1sw~rken,denn alle Stellen, die 
·des Vorliegens mehrerer Verurteilungen verlän- nach § 9 des Strafregistergesetzes 1968 eine Straf
gern. Bei Verurteilungen zu lebenslanger Frei- registenuskunft erhalten - es sind . dies vor 
heitsstrafe ist die Tilgung ausgeschlossen. Urrbe- allem alle inländischen Behörden -, sollen auch 
rührt bleibt natürlich die Befugnis des Bundes- weiterhin über die von § 7 .der Regierungs
präsidenten, auch in diesen Fällen Gnadenakte vorlage erfaß·ten Verurteilungen Auskünfte er
zu setz·en. Sobald eine Verurteilung getilgt ,ist, halten. Eine solche Bevorzugung ,der staatlichen 
darf sie in Auskünfte aus dem Strafregister nicht Dienststellen gegenüber Privatpersonen und pri
mehr aufgenommen werden: vaten Unternehmungen ist nicht gerechtfertigt; 

Der Justizausschuß hat in seiner S~tzung am Es soll daher der Kreis der Auskunf.tsberechtig-
24. Jänner 1972 nach Durchführung einer Gene- ten für die Fälle des § 7 der Regierungsvorlage 
raldebatte, in der die Abgeordneten Dr. B 1 e n k, in gleicher Weise ahgegrenz,t werden, wie dies im 
Dr. Gas per s c h it z, DDr. K ö n.i g, S k r i- § 6 der Reg,ierungsvorlage ·der Fall ist. Das be
t ek, Dr. Hau se rund Dr. Sc h n e ~ 1 sowie der' deutet, daß im wesentlichen nur für Zwecke eines 
Bundesminist.er für Justiz Dr. B rod a und der gerichtlichen Strafverfahrens Auskünfte .aus dem 
Ausschußobmann Abgeor·dneter Z ei 11 in ger Strafregister erteilt wer,den. Unter ,diesen Um
sprachen, einen Unterausschußeingesetzt. Der ständen geht es allerdings nicht an, die im § 7 
Untera'US5chuß, .dem die Abgeordneten Anne1iese der Regierungsvorlage vorgesehene ß.egrenzung 
Alb re c h t, Dr. Re in ha r t, S k r i t e k, der Verurteilungen mit sechs Monaten Freihei1s-

strafe oder Ersatzfreiheitsstrafe bei erwachsenen Herta W in k 1 e r, Dr. BI e n k, Dr. Gas p e r-
Rechtsbrechern aufrechtzuerhalten. Es würde sich sc hit z, DDr. K ö ni g und Z ei 11 i n ger an-

gehörten, hat die Regierungsvorlage in seiner dabei um zu schwerwiegende Del~kte handeln, die 
Sitwng am 8. Feber 1972 beraten. in einem 50 großen Ausmaß von der Auskunf·ts-

pflicht ausgenommen werden. Die Grenzziehung 
Der Justizausschuß hat in seiner Sitzung am soll daher hei drei Monaten erfolgen. 

8. Feber 1972 den von der Abgeordneten Herta 
W i n k 1 e r erstatteten Bericht des Unteraus- W·eiters hat der Ausschuß ausdrücklich erklärt, 
schusses entgegengenommen und .die Regierungs- daß im Hinblick auf die Neugestakung des Til
vorlage mit den vom Unterausschuß vorgesch1a- gungsrechtes allfällig zweckmäßig erscheinende 

Knderungen anderer Gesetze, z. B. Finanzstrafgenen Ahänderungen än Bera:tung gezogen. 
gesetz, möglichst schon währ,end der Fri,st zum 

Die Bera'tungen im JustizalUsschuß hatten fo1- Inkrafttreten.des Tilgungsgesetzes am 1. Jänner 
gendes Ergebn~s: 197 4 vorbere·itet werden sollen. 
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2 187 der Beilagen 

Zu § 9: 

Die in der Regierungsvorlage im § 9 Abs. 3 
,enthaltene Bestimmung wurde im Hinblick auf 
§ 5 der Regierungsvorlage als entbehrlich ange
'sehen. 

Da es einige Fälle geben kann, in denen Ver
urteilungen nach den derzeit ,geltenden T,ilgungs
vorschriften im Zeitpunkt des Inkrafttretens der 
neuen Regelungen in Kürze tilgbar gewesen 
wären, die Tilgung nach den neuen V o1'schriften 
jedoch erstsp~ter eintreten würde, empfiehlt der 
Ausschuß die Anwen,dung des Gnaldenrechtes des 
Herrn Bundespräsidenten in diesen Fällen zu 
beantragen. 

Herta Winkler 
Berichterstatter 

Der Justizaus,schuß hat nach einer Debatte, an 
der sich die Abgeordneten DDr. K ö n i g urid 
Dr. Hau se r . sowie der Bundesminist.er für 
Justiz Dr. B r 0 cl a und der Ausschußobmann 
Abgeordneter Z e i lI i n ger beteiligten, die 
Regierungsvorlage unter Berücksichtigung der 
vom Unter,ausschuß vorgeschlagenen Abänderun
gen mit Stimmeneinhelligkeit angenommen. 

Der Justizausschuß stdlt 'som~t den An t rag, 
der Nationalrat wolle dem von der Bundesregie
rung vorgelegten Gesetzentwurf (31 der Beilagen) 
mit den a n g e s chi 0 s sen e nAh ä n d e
run gen die verfassungsmäßige Zustimmung . /. 
erteilen. 

Wien, am 8. Feber 1972 

Zeillinger 
Obmann 
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187 der Beilagen 3 

'j. 

Abänderungen 
zum Gesetzentwurf in 31 der Beilagen 

1. Der Kurztitel hat zu lallten "Tilgungsgesetz 
1972". 

2. § 6 hat zu lauten: 

"Beschränkung der Auskunft 

§ 6. (1) Schon vor der Tilgung darf über Ver
urteilungen aus dem Strafregister bei Vorliegen 
der in den Abs. 2 und 3 -genannten Voraus
setzungen lediglich Auskunft erteilt werden 

a) den Gerichten, Staatsanwaltschaften, Sicher
heitsbehörden und Sicherheitsdi;enst~tellen 
zum Zwecke eines gerichtlichen Strafver
fahrens gegenden Verurteilten oder gegen 
jemand, der verdächtig ist, an derselben 
strafbaren Handlung beteiligt zu sein, und 

b) in einem Gnadenverfahren des Verurteil
ten, das ein gerid1tliches Strafverfahren 
oder eine Verurteilung ,durch die Straf
gerichte betrifft, den ,damit befaßten Be
hörden. 

(2) Die Beschränkung nach Abs. 1 tritt sofort 
mit Rechtskraft des Urteils ein, 

a) wenn ein Schuldspr'uch nach § 12 Abs. 2 
oder, solange keine Strafe ausgesprochen 
,ist, ein Schuldspruch nach § 13 des Jugend
gerichtsgesetzes 1961, BGBL Nr. 278, er
folgt ist oder 

b) wenn eine Geldstrafe verhängt worden ist 
und das Ausmaß der Ersatzfreiheitsstrafe 
einen Monat nicht übersteigt, oder eine 
höchstens einmonatige Freiheitsstrafe oder 
eine Freiheitsstrafe und eine, Geldstrafe 
verhängt worden ist uriddie Summe der 
Freiheitsstrafe und der ErsatZ'freiheitsstrafe 
einen Monat nicht übersteigt und die Frei
heitsstrafe bedingt nadlgesehen worden ist, 
solange die bedingte Strafnachsicht nicht 
widerrufen ist, oder die Verurteilung nur 
wegen Jugendstraftaten erfolgte. 

(3) Die Beschränkung nach kbs. 1 tritt erst 
ein, wenn von der Tilgungsfrist bereits ,drei 
Jahre verstrichen sind und eine Freiheitsstrafe 
oder eine Geldstrafe verhängt wor,den ist und 
das Ausmaß der Freiheitsstrafe und der Ersatz
freiheitsstrafe drei Monate oder bei 'einer Ver
urteilung nur wegen Jugendstraftaten ein Jahr 
nicht übersteigt. 

(4) Ist über Verurteilungen nur beschränkte 
Auskunft zu erteilen, so dürfen sie außer für 
die im Abs. 1 bezeichneten Zwecke in Auskünfte 
aus dem Strafregister und in Strafregister
bescheinigungen nimt aufgenommen oder darin 
sonst in irgendeiner Art ersichtlich gemacht wer
den. 

(5) Der Verurteilte ist außerhalb der in Abs. 1 
lit. a un,d b genannten Verfahren nicht verpflim
tet, die Verurteilungen anzugeben. 

(6) Ist jemand mehrmals verurteilt worden, 
so sind -die Bestimmungen der Abs. 1 bis 4 nur 
anzuwenden, wenn für jede der Verurteilungen 
die Voraussetzungen der Abs. 2 und 3 erfüllt 
sind." 

3. § 7 entfällt. 

4. § 8 erhält ,die Bezeichnung ,,§ 7". 

5. § 9 erhält die Bezeimnung ,,§ 8"; sein 
Abs. 3 hat zu entfallen; Abs. 4 erhält die B,e
zeimnung Abs. 3 und in iihm ist ,daJS Zi,tat ,,§ 10 
Abs. 2 Z. 1" durdl ,das Zitat ,,§ 9 Ahs. 2 Z. 1" 
zu ersetzen. 

6. § 10 erhält die Bezeichnung ,,§ 9". 

7. § 11 erhält ,die Bezeichnung ,,§ 10". Der 
erste Satz dieses Pangraphen hat zu lauten: 

"Mit der Vollziehung des § i Abs. 5, des § 6 
Abs. 1, 2, 3, 4 und 6 ist der Bundesminister 
für Inneres betraut." 
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